
Stellen Sie sich vor, Sie werden, aus wel-
chen Gründen auch immer, geschäftsun-
fähig oder hilfsbedürftig.

In solchen Fällen wird dann, ohne dass Sie
noch gehört werden können, durch ge-
richtliche Anordnung ein Betreuer bestellt,
der ohne jegliche persönliche Beziehung
zu Ihnen z. B. über folgende in Ihre Persön-
lichkeitsrechte eingreifende Maßnahmen
zu entscheiden hat:

E Entscheidung über die Anwendung
neuer, noch nicht zugelassener oder
erprobter Medikamente oder Behand-
lungspraktiken

E Entscheidung über Aufenthaltsbe-
stimmung, insbesondere auch über
eine notwendig werdende Einweisung
in ein Krankenhaus, Pflegeheim oder
eine geschlossene Anstalt.

E Maßnahmen, mit denen Ihnen durch
mechanische Vorrichtungen (z. B. das
Anbringen von Bettgittern oder Gur-
ten), durch Medikamente oder auf
andere Weise die Freiheit zeitweise
oder dauernd entzogen werden soll.

Solche Entscheidungen sollten sicher von
einer Ihnen nahe stehenden Person ge-
troffen werden, wenn dies notwendig ist.

Dies ist möglich, wenn mittels einer so
genannten Vorsorgevollmacht bei künf-
tiger Geschäftsunfähigkeit oder Hilfsbe-
dürftigkeit die gerichtliche Anordnung der
Betreuung dadurch ersetzt wird, dass Sie
eine selbst ausgewählte Person auf rechts-
geschäftlicher Grundlage mit der Wahr-
nehmung Ihrer Angelegenheit betrauen.

Ausgabe November 2005

Ähnliches gilt für die so genannte Patien-
tenverfügung, durch die bestimmt wird,
wie sich Personen – Ärzte, Pfleger, Geist-
liche, Vorsorgebevollmächtigte – bei
Krankheit, Unfall oder Behinderung
verhalten sollen.

In einer Patientenverfügung kann vor
allem geregelt werden, dass keine lebens-
erhaltenden Maßnahmen vorgenommen
werden bzw. bereits begonnene abge-
brochen werden, wenn bei schwersten
körperlichen Leiden oder Verletzungen,
Dauerbewusstlosigkeit etc. auch vor

Endstadium einer tödlich verlaufenden
Krankheit keine Aussicht mehr auf
Besserung im Sinne eines für Sie erträg-
lichen und umweltbezogenen Lebens
mit eigener Persönlichkeitsgestaltung
besteht.

Vorsorgevollmacht und Patientenver-
fügung unterliegen lediglich einfacher
Schriftform, müssen also nicht unbe-
dingt notariell beurkundet werden.

Sollten Sie zu beiden Instrumenten
Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Empfehlenswerte Instrumente zur Absicherung in unvorhergesehenen Fällen.

Vorsorgevollmacht und
Patientenverfügung.

Eine vertraute Person aus Ihrem Umfeld sollte im Fall der Fälle die Vollmacht haben,
für Sie entscheiden zu können.

Stellen Sie sich vor, Sie werden, aus wel-
chen Gründen auch immer, geschäftsun-
fähig oder hilfsbedürftig.

In solchen Fällen wird dann, ohne dass Sie
noch gehört werden können, durch ge-
richtliche Anordnung ein Betreuer bestellt,
der ohne jegliche persönliche Beziehung
zu Ihnen z. B. über folgende in Ihre Persön-
lichkeitsrechte eingreifende Maßnahmen
zu entscheiden hat:

E Entscheidung über die Anwendung
neuer, noch nicht zugelassener oder
erprobter Medikamente oder Behand-
lungspraktiken

E Entscheidung über Aufenthaltsbe-
stimmung, insbesondere auch über
eine notwendig werdende Einweisung
in ein Krankenhaus, Pflegeheim oder
eine geschlossene Anstalt.

E Maßnahmen, mit denen Ihnen durch
mechanische Vorrichtungen (z. B. das
Anbringen von Bettgittern oder Gur-
ten), durch Medikamente oder auf
andere Weise die Freiheit zeitweise
oder dauernd entzogen werden soll.

Solche Entscheidungen sollten sicher von
einer Ihnen nahe stehenden Person ge-
troffen werden, wenn dies notwendig ist.

Dies ist möglich, wenn mittels einer so
genannten Vorsorgevollmacht bei künf-
tiger Geschäftsunfähigkeit oder Hilfsbe-
dürftigkeit die gerichtliche Anordnung der
Betreuung dadurch ersetzt wird, dass Sie
eine selbst ausgewählte Person auf rechts-
geschäftlicher Grundlage mit der Wahr-
nehmung Ihrer Angelegenheit betrauen.

Ausgabe November 2005

Ähnliches gilt für die so genannte Patien-
tenverfügung, durch die bestimmt wird,
wie sich Personen – Ärzte, Pfleger, Geist-
liche, Vorsorgebevollmächtigte – bei
Krankheit, Unfall oder Behinderung
verhalten sollen.

In einer Patientenverfügung kann vor
allem geregelt werden, dass keine lebens-
erhaltenden Maßnahmen vorgenommen
werden bzw. bereits begonnene abge-
brochen werden, wenn bei schwersten
körperlichen Leiden oder Verletzungen,
Dauerbewusstlosigkeit etc. auch vor

Endstadium einer tödlich verlaufenden
Krankheit keine Aussicht mehr auf
Besserung im Sinne eines für Sie erträg-
lichen und umweltbezogenen Lebens
mit eigener Persönlichkeitsgestaltung
besteht.

Vorsorgevollmacht und Patientenver-
fügung unterliegen lediglich einfacher
Schriftform, müssen also nicht unbe-
dingt notariell beurkundet werden.

Sollten Sie zu beiden Instrumenten
Fragen haben, informieren wir Sie gern.

Empfehlenswerte Instrumente zur Absicherung in unvorhergesehenen Fällen.

Vorsorgevollmacht und
Patientenverfügung.

Eine vertraute Person aus Ihrem Umfeld sollte im Fall der Fälle die Vollmacht haben,
für Sie entscheiden zu können.

Das moderne Rechnungwesen.
Stellen Sie sich folgende Situation
vor:

Ihre Bank verlangt von Ihnen transparente
Unterlagen und sie erstellt ein Rating. Die
Informationen über Ihren Betrieb die Sie
bisher zur Verfügung gestellt haben, reichen
nicht mehr aus und die Alternative der
Bank lautet – höhere Zinsen auf Ihr Kre-
ditengagement.

Den gesteigerten Anforderungen der Ban-
ken können Sie aktiv begegnen. Wir als Ihr
Steuerberater können Ihnen hilfreich zur
Seite stehen, wenn es darum geht, diesen
Anforderungen der Bank gerecht zu wer-
den. Und zwar bevor es zu spät ist.

Mit der Erstellung einer Rating-Checkliste
erarbeiten wir einen individuellen Leitfaden
für das Rating nach Basel II. Sie erhalten
damit den Blick auf die Beurteilung Ihres
Unternehmens aus Bankensicht.

Bisher beurteilte die
Bank Ihr Unterneh-
men vergangsheits-
orientiert. Eine solche
Form der Betrachtung
gleicht dem Steuern
eines Kraftfahrzeugs
bei hoher Geschwin-
digkeit aus dem Focus
des Rückspiegels.

Jetzt erwarten die
Banken auch einen
Blick in die nähere
Zukunft Ihres Un-
ternehmens. Mit einer
Kennzahlenübersicht
rund um Ihr Rech-
nungswesen erhalten
Sie die Möglichkeit
aus vorhandenen Za-
hlen abgelaufener
Perioden, Instrumente
zur Unternehmens-
steuerung aufzu-
bauen.

Ausgabe Dezember 2005

Die Erstellung einer Unternehmenspla-
nung und die vergleichende Plan – Ist –
Analyse gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr
Unternehmen zielsicher in die Zukunft zu
steuern .

Fundierte Aussagen.

Mit der Formulierung der strategischen
Rahmenbedingungen und der Prognose
Ihrer zukünftigen Ertrags-, Aufwands- und
Finanzlage, erhalten Sie einen Überblick
über Ihr Unternehmen. Jetzt  können Sie
fundierte Aussagen darüber treffen, ob das
Unternehmen auch in der Zukunft in der
Lage sein wird, den finanziellen Verpflich-
tungen nachzukommen.

Mit diesen Instrumenten in der Hand, sind
Sie in der Lage sich abzeichnende Ergebnis-
verschlechterungen bzw.  Finanzierungs-
lücken im Vorfeld zu erkennen und zu
schließen und schaffen Voraussetzungen

für eine positive Finanzierungsentschei-
dung seitens der Banken.

Wir als Ihr Steuerberater verfügen über
das entsprechende Know Hows und dank
modernster Datenverarbeitung über ge-
eignete Instrumente der Unternehmens-
planung.

Zeitnah reagieren können.

Sprechen Sie mit uns über die Möglichkei-
ten, Planungsrechnungen auf Ihr Unterneh-
men zugeschnitten zu erarbeiten und Sie
beim Einsatz der Plan-Ist Analyse als einem
moderen Controllinginstrument zu unter-
stützen. Bei auftretenden Abweichungen
kann damit zeitnah reagiert werden – nicht
erst bei einem Blick in den Rückspiegel.

Wir helfen Ihnen auch gern bei der
individuellen Vorbereitung auf das Rating
der Banken nach Basel II.

Stellen Sie sich vor, Sie werden, aus wel-
chen Gründen auch immer, geschäftsun-
fähig oder hilfsbedürftig.

In solchen Fällen wird dann, ohne dass Sie
noch gehört werden können, durch ge-
richtliche Anordnung ein Betreuer bestellt,
der ohne jegliche persönliche Beziehung
zu Ihnen z. B. über folgende in Ihre Persön-
lichkeitsrechte eingreifende Maßnahmen
zu entscheiden hat:

E Entscheidung über die Anwendung
neuer, noch nicht zugelassener oder
erprobter Medikamente oder Behand-
lungspraktiken

E Entscheidung über Aufenthaltsbe-
stimmung, insbesondere auch über
eine notwendig werdende Einweisung
in ein Krankenhaus, Pflegeheim oder
eine geschlossene Anstalt.

E Maßnahmen, mit denen Ihnen durch
mechanische Vorrichtungen (z. B. das
Anbringen von Bettgittern oder Gur-
ten), durch Medikamente oder auf
andere Weise die Freiheit zeitweise
oder dauernd entzogen werden soll.

Solche Entscheidungen sollten sicher von
einer Ihnen nahe stehenden Person ge-
troffen werden, wenn dies notwendig ist.

Dies ist möglich, wenn mittels einer so
genannten Vorsorgevollmacht bei künf-
tiger Geschäftsunfähigkeit oder Hilfsbe-
dürftigkeit die gerichtliche Anordnung der
Betreuung dadurch ersetzt wird, dass Sie
eine selbst ausgewählte Person auf rechts-
geschäftlicher Grundlage mit der Wahr-
nehmung Ihrer Angelegenheit betrauen.

Ausgabe November 2005

Ähnliches gilt für die so genannte Patien-
tenverfügung, durch die bestimmt wird,
wie sich Personen – Ärzte, Pfleger, Geist-
liche, Vorsorgebevollmächtigte – bei
Krankheit, Unfall oder Behinderung
verhalten sollen.

In einer Patientenverfügung kann vor
allem geregelt werden, dass keine lebens-
erhaltenden Maßnahmen vorgenommen
werden bzw. bereits begonnene abge-
brochen werden, wenn bei schwersten
körperlichen Leiden oder Verletzungen,
Dauerbewusstlosigkeit etc. auch vor

Endstadium einer tödlich verlaufenden
Krankheit keine Aussicht mehr auf
Besserung im Sinne eines für Sie erträg-
lichen und umweltbezogenen Lebens
mit eigener Persönlichkeitsgestaltung
besteht.

Vorsorgevollmacht und Patientenver-
fügung unterliegen lediglich einfacher
Schriftform, müssen also nicht unbe-
dingt notariell beurkundet werden.

Sollten Sie zu beiden Instrumenten
Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Empfehlenswerte Instrumente zur Absicherung in unvorhergesehenen Fällen.

Vorsorgevollmacht und
Patientenverfügung.

Eine vertraute Person aus Ihrem Umfeld sollte im Fall der Fälle die Vollmacht haben,
für Sie entscheiden zu können.

Gör li tzer Stras se 21
83 39 5 Frei las sing
Tel efo n (0 86 54 ) 49 60 -0
Tel efo n (0 86 54 ) 49 60 -50
ka nzl ei @ fri cke- g. de
www.f ri cke-g .de

Stellen Sie sich vor, Sie werden, aus wel-
chen Gründen auch immer, geschäftsun-
fähig oder hilfsbedürftig.

In solchen Fällen wird dann, ohne dass Sie
noch gehört werden können, durch ge-
richtliche Anordnung ein Betreuer bestellt,
der ohne jegliche persönliche Beziehung
zu Ihnen z. B. über folgende in Ihre Persön-
lichkeitsrechte eingreifende Maßnahmen
zu entscheiden hat:

E Entscheidung über die Anwendung
neuer, noch nicht zugelassener oder
erprobter Medikamente oder Behand-
lungspraktiken

E Entscheidung über Aufenthaltsbe-
stimmung, insbesondere auch über
eine notwendig werdende Einweisung
in ein Krankenhaus, Pflegeheim oder
eine geschlossene Anstalt.

E Maßnahmen, mit denen Ihnen durch
mechanische Vorrichtungen (z. B. das
Anbringen von Bettgittern oder Gur-
ten), durch Medikamente oder auf
andere Weise die Freiheit zeitweise
oder dauernd entzogen werden soll.

Solche Entscheidungen sollten sicher von
einer Ihnen nahe stehenden Person ge-
troffen werden, wenn dies notwendig ist.

Dies ist möglich, wenn mittels einer so
genannten Vorsorgevollmacht bei künf-
tiger Geschäftsunfähigkeit oder Hilfsbe-
dürftigkeit die gerichtliche Anordnung der
Betreuung dadurch ersetzt wird, dass Sie
eine selbst ausgewählte Person auf rechts-
geschäftlicher Grundlage mit der Wahr-
nehmung Ihrer Angelegenheit betrauen.

Ausgabe November 2005

Ähnliches gilt für die so genannte Patien-
tenverfügung, durch die bestimmt wird,
wie sich Personen – Ärzte, Pfleger, Geist-
liche, Vorsorgebevollmächtigte – bei
Krankheit, Unfall oder Behinderung
verhalten sollen.

In einer Patientenverfügung kann vor
allem geregelt werden, dass keine lebens-
erhaltenden Maßnahmen vorgenommen
werden bzw. bereits begonnene abge-
brochen werden, wenn bei schwersten
körperlichen Leiden oder Verletzungen,
Dauerbewusstlosigkeit etc. auch vor

Endstadium einer tödlich verlaufenden
Krankheit keine Aussicht mehr auf
Besserung im Sinne eines für Sie erträg-
lichen und umweltbezogenen Lebens
mit eigener Persönlichkeitsgestaltung
besteht.

Vorsorgevollmacht und Patientenver-
fügung unterliegen lediglich einfacher
Schriftform, müssen also nicht unbe-
dingt notariell beurkundet werden.

Sollten Sie zu beiden Instrumenten
Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Empfehlenswerte Instrumente zur Absicherung in unvorhergesehenen Fällen.

Vorsorgevollmacht und
Patientenverfügung.

Eine vertraute Person aus Ihrem Umfeld sollte im Fall der Fälle die Vollmacht haben,
für Sie entscheiden zu können.

Irsinger Straße 3
86842 Türkheim
Telefon (0 82 45) 96 02 – 0
kanzlei@angele-kollegen.de

Stellen Sie sich vor, Sie werden, aus wel-
chen Gründen auch immer, geschäftsun-
fähig oder hilfsbedürftig.

In solchen Fällen wird dann, ohne dass Sie
noch gehört werden können, durch ge-
richtliche Anordnung ein Betreuer bestellt,
der ohne jegliche persönliche Beziehung
zu Ihnen z. B. über folgende in Ihre Persön-
lichkeitsrechte eingreifende Maßnahmen
zu entscheiden hat:

E Entscheidung über die Anwendung
neuer, noch nicht zugelassener oder
erprobter Medikamente oder Behand-
lungspraktiken

E Entscheidung über Aufenthaltsbe-
stimmung, insbesondere auch über
eine notwendig werdende Einweisung
in ein Krankenhaus, Pflegeheim oder
eine geschlossene Anstalt.

E Maßnahmen, mit denen Ihnen durch
mechanische Vorrichtungen (z. B. das
Anbringen von Bettgittern oder Gur-
ten), durch Medikamente oder auf
andere Weise die Freiheit zeitweise
oder dauernd entzogen werden soll.

Solche Entscheidungen sollten sicher von
einer Ihnen nahe stehenden Person ge-
troffen werden, wenn dies notwendig ist.

Dies ist möglich, wenn mittels einer so
genannten Vorsorgevollmacht bei künf-
tiger Geschäftsunfähigkeit oder Hilfsbe-
dürftigkeit die gerichtliche Anordnung der
Betreuung dadurch ersetzt wird, dass Sie
eine selbst ausgewählte Person auf rechts-
geschäftlicher Grundlage mit der Wahr-
nehmung Ihrer Angelegenheit betrauen.

Ausgabe November 2005

Ähnliches gilt für die so genannte Patien-
tenverfügung, durch die bestimmt wird,
wie sich Personen – Ärzte, Pfleger, Geist-
liche, Vorsorgebevollmächtigte – bei
Krankheit, Unfall oder Behinderung
verhalten sollen.

In einer Patientenverfügung kann vor
allem geregelt werden, dass keine lebens-
erhaltenden Maßnahmen vorgenommen
werden bzw. bereits begonnene abge-
brochen werden, wenn bei schwersten
körperlichen Leiden oder Verletzungen,
Dauerbewusstlosigkeit etc. auch vor

Endstadium einer tödlich verlaufenden
Krankheit keine Aussicht mehr auf
Besserung im Sinne eines für Sie erträg-
lichen und umweltbezogenen Lebens
mit eigener Persönlichkeitsgestaltung
besteht.

Vorsorgevollmacht und Patientenver-
fügung unterliegen lediglich einfacher
Schriftform, müssen also nicht unbe-
dingt notariell beurkundet werden.

Sollten Sie zu beiden Instrumenten
Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Empfehlenswerte Instrumente zur Absicherung in unvorhergesehenen Fällen.

Vorsorgevollmacht und
Patientenverfügung.

Eine vertraute Person aus Ihrem Umfeld sollte im Fall der Fälle die Vollmacht haben,
für Sie entscheiden zu können.
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Stellen Sie sich vor, Sie werden, aus wel-chen Gründen auch immer, geschäftsun-fähig oder hilfsbedürftig.

In solchen Fällen wird dann, ohne dass Sie noch gehört werden können, durch ge-richtliche Anordnung ein Betreuer bestellt, der ohne jegliche
persönliche Beziehung zu Ihnen z. B. über folgende in Ihre Persön-lichkeitsrechte eingreifende Maßnahmen zu entscheiden hat:

E Entscheidung über die Anwendung
neuer, noch nicht zugelassener oder
erprobter Medikamente oder Behand- lungspraktiken

E Entscheidung über Aufenthaltsbe-
stimmung, insbesondere auch über
eine notwendig werdende Einweisung
in ein Krankenhaus, Pflegeheim oder
eine geschlossene Anstalt.

E Maßnahmen, mit denen Ihnen durch
mechanische Vorrichtungen (z. B. das
Anbringen von Bettgittern oder Gurten), durch Medikamente oder auf
andere Weise die Freiheit zeitweise
oder dauernd entzogen werden soll.

Solche Entscheidungen sollten sicher von einer Ihnen nahe stehenden Person ge-
troffen werden, wenn dies notwendig ist.

Dies ist möglich, wenn mittels einer so genannten Vorsorgevollmacht bei künf-tiger Geschäftsunfähigkeit oder Hilfsbe-dürftigkeit die gerichtliche
Anordnung der Betreuung dadurch ersetzt wird, dass Sie eine selbst ausgewählte Person auf rechts-geschäftlicher Grundlage mit der Wahr-
nehmung Ihrer Angelegenheit betrauen.

Ähnliches gilt für die so genannte Patien-tenverfügung, durch die bestimmt wird, wie sich Personen – Ärzte, Pfleger, Geist-liche,
Vorsorgebevollmächtigte – bei Krankheit, Unfall oder Behinderung verhalten sollen.

In einer Patientenverfügung kann vor allem geregelt werden, dass keine lebens-erhaltenden Maßnahmen vorgenommen werden bzw. bereits
begonnene abge-brochen werden, wenn bei schwersten körperlichen Leiden oder Verletzungen, Dauerbewusstlosigkeit etc. auch vor
Endstadium einer tödlich verlaufenden Krankheit keine Aussicht mehr auf Besserung im Sinne eines für Sie erträg-lichen und umweltbezogenen
Lebens
mit eigener Persönlichkeitsgestaltung besteht.

Vorsorgevollmacht und Patientenver-
fügung unterliegen lediglich einfacher Schriftform, müssen also nicht unbe-
dingt notariell beurkundet werden.

Sollten Sie zu beiden Instrumenten
Fragen haben, beraten wir Sie gern.


